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► Nr.  VO/2015/02286
öffentlich

Lübeck, 16.01.2015
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Renate Heidig (E-Mail: renate.heidig@luebeck.de Telefon: 122-5701)

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 7 
KiTaG)
Bestandserhebung Kindergartenjahr 2014/15 und
Maßnahmenplanung Kindergartenjahr 2015/16 ff.
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

11.02.2015 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
05.03.2015 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Vorberatung
10.03.2015 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
26.03.2015 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Die in der Begründung dargestellten Maßnahmen (s. Tabellen kurz- bis langfristige Maßnahmen 

ab S. 6) werden in den Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG aufgenommen. 

2. Der gesamtstädtische Minderbedarf im Haushaltsjahr 2015 für die Umsetzung der Maßnahmen 
beträgt 18.500 Euro. 

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

X Bereich 1.201 – Haushalt und Steuerung:
zustimmend

X Bereich 1.160 – Frauenbüro:
Zustimmend, s. Anlage 2

X Bereich 2.500 - Soziale Sicherung:
zustimmend, 
Anmerkungen wurden eingearbeitet

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

X Ja

Begründung: Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
gem. § 47 f GO erfolgt im Rahmen der 
pädagogischen Arbeit in den betroffenen 
Einrichtungen.

Die Maßnahme ist: X hinsichtlich des Bedarfsplanes und der darin 
enthaltenen bedarfsgerechten 
Maßnahmenplanung vorgeschrieben (§ 7 KiTaG)

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
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Begründung:
s. Anlage „Begründung Kitabedarfsplanung 2015“

Anlagen:
Begründung Kitabedarfsplanung 2015

Tabellenanhang

Anlage 1 Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2 Stellungnahme Frauenbüro

Senator/in Kathrin Weiher
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Begründung 
 

Grundlage der Maßnahmenplanung für das Kita-Jahr 2015/16 ff. ist die Bestandserhebung zur 
aktuellen Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung zum Stichtag 31.12.2014.  
Die Übersicht des Angebotes in den Kindertageseinrichtungen für das Lübecker Stadtgebiet mit 
Platzzahlen und Versorgungsquoten in den unterschiedlichen Betreuungsformen, differenziert 
nach Stadtteilen und Altersgruppen, ist in den Tabellen „Platzangebot in den Stadtteilen“ und 
„Stadt insgesamt“ (im Anhang ab S. 9) dargestellt.  
 
Mit dieser Vorlage wird den Gremien die Planung der Maßnahmen in den Lübecker Kinderta-
geseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2015/16 ff. dargestellt. Ziel ist es, für die Träger der 
Kindertageseinrichtungen rechtzeitige Planungssicherheit zur Umsetzung der Angebotserweite-
rungen und -änderungen zu erreichen.  
 
 
 
Präventive Bausteine  
Das Angebot des Willkommensbesuches bei Lübecker Neugeborenen wird seit der Einführung 
Ende 2012 zunehmend in Anspruch genommen. Eltern werden so frühzeitig über Unterstüt-
zungs- und Betreuungsangebote informiert. Eine ausführliche Auswertung des ersten vollständi-
gen Jahres Willkommensbesuche 2013 wurde im zweiten Lübecker Bildungsbericht (Juli 2014) 
dargestellt. Seit 2012 wurden insgesamt 2.396 Besuche durchgeführt. 
 
Im Sommer 2014 konnten die Familienzentren in Buntekuh (Sprungtuch e. V.) und in Schlutup 
(Hansestadt Lübeck) ihren Betrieb in den neuen Gebäuden aufnehmen. Damit bieten Familien-
zentren an 18 Kita-Standorten in allen Lübecker Stadtteilen präventive Familienbildung- und Un-
terstützung an (s. S. 21 Karte). 
 
Die „unterstützte Elementargruppe“ in 34 ausgewählten Kindertageseinrichtungen wird von den 
Trägern und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen sehr positiv bewertet. Durch die Reduzierung 
der Belegung je einer Gruppe auf 18 Kinder bzw. alternativ durch den zusätzlichen Personalein-
satz können Kinder intensiver betreut und gefördert werden.  
 
 
 
Kinder unter drei Jahren 
Im Kindergartenjahr 2014/15 werden in Lübeck 1.424 Krippenplätze in Kitas (VQ 27 %, Vorjahr 
25%) und 672 Kindertagespflegeplätze (VQ 13%, wie Vorjahr) von Kindern unter drei Jahren 
genutzt. In den Kitas konnten 174 neue Plätze für diese Altersgruppe vergeben werden. In der 
Kindertagespflege blieb die Platzzahl nahezu konstant. Damit wird eine Versorgungsquote von 
insgesamt  40 % (Vorjahr 37%) erreicht. Bei einer Anzahl von  5.227 Kindern ist ein Zuwachs von 
2% in dieser Altersgruppe zu verzeichnen.  
Eine Übersicht der Versorgungssituation für das Lübecker Stadtgebiet mit Platzzahlen und Ver-
sorgungsquoten differenziert nach Betreuungsformen, Stadtteilen und -bezirken befindet sich im 
Anhang (Tab. „Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen“ S. 20) 
 
87% der Plätze für Kinder unter drei Jahren sind Ganztagsplätze. Ein Dreiviertelplatz, eine 
sechsstündige Betreuung mit Mittagessen, wird für 11% der Kinder genutzt. 2% der Kinder wer-
den halbtags betreut und gefördert. Die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund im Krippen-
bereich ist von 102 Kindern im Vorjahr auf 302 Kinder deutlich angestiegen. Die Anzahl der Kin-
der unter einem Jahr, die öffentlich betreut werden, liegt unter 1% (in Kitas 9 Kinder, in Kinderta-
gespflege 21 Kinder).  
In Kindertagespflegestellen werden 48% der aufgenommenen Kinder bis zu 25 Stunden, 12 % 
bis zu 30 Stunden und 40% über 30 Stunden wöchentlich betreut. Es stehen noch freie Plätze in 
Kindertagespflegestellen zur Vermittlung bereit. 
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Nach Erreichung des Planungsziels zur Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungs-
platz in einer Kindertagesstätte oder einer Kindertagespflegestelle für Kinder nach Vollendung 
des ersten Lebensjahres im August 2013 (Kinderförderungsgesetz) wird das Angebot am Bedarf 
orientiert weiterentwickelt.    
 
Von den durch die Bürgerschaft bereits im Rahmen der Jugendhilfeplanung beschlossenen 
Maßnahmen befinden sich noch rd. 75 Krippenplätze in der Umsetzung. In 2015 werden davon 
rd. 45 Plätze nach Abschluss der Bautätigkeiten zur Verfügung stehen.  
 
Von der Bürgerschaft wurde beschlossen, die mittelfristige Verteilung der Angebote von Kinder-
tageseinrichtungen und Tagespflegestellen im Verhältnis 80% zu 20% zu planen. Der Anteil der 
Kindertagespflegeplätze am Gesamtangebot für Kinder unter drei Jahren ist mit 32 % im Ver-
gleich zum Vorjahr (34%) weiter gesunken. Die Kursangebote zur Qualifizierung neuer Kinderta-
gespflegepersonen wurden reduziert.  
 
Die Entwicklung der Nachfrage muss kontinuierlich beobachtet werden. Nach bundesweiten Un-
tersuchungen geht man davon aus, dass in Städten in der Größe von Lübeck zukünftig für über 
50 % der Kinder unter drei Jahren ein Betreuungsplatz gewünscht wird. Bei steigender Nachfra-
ge bestehen dort Ausbaureserven für Krippengruppen, wo Horte im Zuge der Umsetzung des 
Konzeptes „Ganztag an Schule“ umgewandelt werden können.   
 
 
 
Kinder im Kindergartenalter 
Im Kindergartenjahr 2014/15 werden in den Lübecker Kitas 5.239 Kinder im Kindergartenalter 
(ab 3 Jahren bis Schuleintritt) mit einem Kindergartenplatz versorgt. Die Versorgungsquote liegt, 
berechnet auf der Grundlage von 3,5 Jahrgängen, bei 86 % (Vorjahr 84%). Die Anzahl der Kin-
der im Kindergartenalter ist in Lübeck mit 6.113 Kindern leicht gesunken.  
69% der Plätze (Vorjahr 61%) stehen für die Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Damit wurde 
weiter auf die starke Nachfrage nach Ganztagsplätzen reagiert. Ein Dreiviertelplatz, eine sechs-
stündige Betreuung mit Mittagessen, wird für 16% der Kinder genutzt. 15% der Kinder wurden 
halbtags betreut und gefördert.  
In Kindertagespflegestellen werden 253 Kinder im Kindergartenalter betreut.  
Insgesamt werden damit 90% der Kinder im Kindergartenalter öffentlich betreut.  
 
Es werden 237 Kinder mit Behinderungen (Vorjahr 246 Kinder) im Elementarbereich der Kinder-
tageseinrichtungen betreut. Die Angebotsplanung für die Versorgung der Kinder mit Behinderun-
gen wird regelmäßig mit dem zuständigen Bereich Soziale Sicherung und in Zusammenarbeit mit 
den Kitaträgern abgestimmt. Von den 237 Kindern mit Behinderungen werden wie im Vorjahr 66 
Kinder im Rahmen einer Einzelintegrationsmaßnahme in Regelgruppen betreut. 
Die neue städtische Kita Beim Meilenstein an der Willy-Brandt-Schule in Schlutup wurde 2014 
eröffnet und bietet eine wohnortnahe Versorgung von Kindern mit Behinderung in einer Integrati-
onsgruppe an. Die geplante Kita St. Matthäi in St. Lorenz Nord wird im Frühjahr 2015 eröffnet, 
dort wird ebenfalls eine Integrationsgruppe eingerichtet. Die Kita Haus der kleinen Riesen, die  
bisher ausschließlich heilpädagogische Plätze anbot, wird saniert und zur integrativen Kita um-
gebaut. Zukünftig werden dort eine Integrationsgruppe, eine altersgemischte Gruppe Krippe / 
Elementar und zwei heilpädagogische Kleingruppen angeboten. Die die dort wegfallenden Plätze 
werden zunächst für einen Übergangszeitraum bis zur abschließenden Sanierung  durch die 
oben erwähnten neuen Integrationsgruppen an anderen Standorten ausgeglichen.  
 
Der Elementarbereich in Kindertageseinrichtungen wird bedarfsgerecht bis zu einer Versor-
gungsquote von vorerst  90% ausgebaut. Kinder, die direkt aus dem Krippenbereich in den Ele-
mentarbereich wechseln, und Kinder aus Flüchtlingsfamilien, sorgen für eine noch steigende 
Nachfrage in dieser Altersgruppe.  
 
Von den durch die Bürgerschaft im Rahmen der Jugendhilfeplanung bereits beschlossenen 
Maßnahmen sind aktuell rd. 150 Elementarplätze wegen Sanierung, Umbaumaßnahmen und 
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Neubauten nicht belegt. Beginnend ab Februar werden davon rd. 85 Plätze in 2015 nach Ab-
schluss der Bauarbeiten für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt wieder zur Verfügung stehen. 
  
In 110 Lübecker Kitas können Kinder durchgehend vom Krippenalter bis zum Schuleintritt betreut 
werden.   
Die Elementargruppen werden in der Mehrzahl zum Kitajahresbeginn mit 20 oder 21 Kindern 
belegt. Das bietet den notwendigen Spielraum, um für Kinder im Laufe des Kitajahres, z. B. von 
zuziehenden Familien Plätze anbieten zu können. Die Aufnahmekapazität ist nach dem Kinder-
tagesstättengesetz über die Regelgruppengröße von 20 Kindern hinaus in Trägerverantwortung 
bis zu 22 Kindern möglich. 
 
 
 
Schulkindbetreuung / Ganztag an Schule 
Für Kinder im Grundschulalter (6.810) wird im laufenden Schuljahr eine Versorgungsquote von 
insgesamt  53% (Vorjahr 51%) erreicht. Die Anzahl der Grundschulkinder ist leicht zurückgegan-
gen. 
 
Durch die Betreuungsangebote am Nachmittag an den Schulen direkt werden 49% (Vorjahr 
47%) der Grundschulkinder versorgt. Es nutzen 3.356 Kinder das Angebot, 184 Plätze stehen in 
diesem Jahr zusätzlich zur Verfügung (s. Tabelle „Angebote der Betreuten Grundschulen“, S. 
22/23).  
Im November 2014 wurde den Gremien der Bericht „Ganztag an Schule“ mit dem Konzept zur 
Weiterentwicklung der Ganztagsbetreuung und Förderung an Grundschulen in Lübeck vorgelegt. 
Mit einem Anstieg der Kinderzahl im Ganztagsbereich an Grundschulen muss gerechnet werden, 
die noch bestehenden Horte in Kitas werden der Nachfrage entsprechend abgebaut. Die frei 
werdenden Mittel, durch die in der Maßnahmenplanung vorgesehenen Schließungen der Horte, 
fließen in die Umsetzung des Konzeptes Ganztag an Schule.  
Horte in Kindertageseinrichtungen werden noch von 258 Kindern besucht, dies entspricht einer 
Versorgungsquote von 4 % (Vorjahr 5%) der Grundschulkinder.  
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Maßnahmenplanung 
Im Folgenden werden die i. S. d. Kindertagesstättengesetzes § 7 Abs. 3 vorgesehenen Maß-
nahmen in zeitlicher Reihenfolge ihrer geplanten Umsetzung und differenziert nach Stadtteilen 
dargestellt. Die Planung wurde mit der Fachgruppe der Lübecker Kitaträger abgestimmt.  
 
Drei Maßnahmen aus vorherigen Planungen entfallen. 
Dadurch werden im Krippenbereich 40 geplante Plätze nicht eingerichtet. Eine Krippengruppe 
wird geschlossen und 5 Plätze entfallen durch Umwandlung (- 55 Plätze). Von den im Rahmen 
der Kitabedarfsplanung bereits beschlossenen Krippenplätzen befinden sich noch rd. 75 Plätze 
in der Umsetzung. 
Im Elementarbereich entfallen durch die zurückgenommenen Maßnahmen 40 Plätze. Es entste-
hen 80 zusätzliche Plätze durch die aktuelle Planung. Weitere 150 Plätze befinden sich in der 
Umsetzung, die bereits durch vorherige Planungen beschlossen wurden.  
Es werden bei gleichzeitigem Ausbau der Schulkindbetreuung direkt an den Schulen 45 Hort-
plätze abgebaut  
 
 
Kurzfristige Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2015/16 
 
Stadtteil 

 
Maßnahme Lfd. 

Förderung 

pro Jahr  

Haushalts-

wirksam 

2015 

01. 
Innenstadt 

Kitawerk der Gemeindediakonie 

Kita St. Marien: 

Die Planung zur Einrichtung von zwei  Krippengruppen  (März 
2013), wird nach Abstimmung mit dem Träger zurückgenom-
men -181.943,00 -181.943,00 

01. 
Innenstadt 

Kitawerk der Gemeindediakonie 

Kita Marienkäfer: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Krippengruppe von 
6 Std. auf 8,1 Std. 27.099,00 11.291,25 

01. 
Innenstadt 

Kinderwege gGmbH 

Kita Hort an der Dom-Schule: 

Bei Umsetzung des Konzeptes „Ganztag an Schule“  an der 
Dom-Schule Einstellung des Hortes (15 Plätze)  -52.449,00 -21.853,75 

02.  
St. Jürgen 

Hansestadt Lübeck 

Kita Robert-Koch-Straße: 

Umwandlung der Gruppenstruktur und Schließung einer Krip-
pengruppe, dann: 
zwei Elementargruppen.(je 20 Plätze, 8,1 Std.) und eine Krip-
pengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.)    -125.713,00 -52.380,42 

02. 
St. Jürgen 

Johanniter Unfallhilfe e. V. 
Die Planung einer dreigruppigen Einrichtung im Bezirk 
Strecknitz (März 2013) im Neubaugebiet St. Hubertus entfällt 
nach Abstimmung mit dem Träger -247.864,00 -247.864,00 

02. 
St. Jürgen 

Stoppelhoppser e. V. 

Die Planung einer altersgemischten Gruppe Krippe / Elemen-
tar (5+10 Plätze, 8,1 Std.) im Multifunktionszentrum Hoch-
schulstadtteil entfällt nach Abstimmung mit dem Träger -98.169,00 -98.169,00 

03. 
Moisling 

Katholische Kirchengemeinde St. Brigitta 
Kita St. Franziskus: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe von 
6 Std. auf 8,1 Std. 18.310,00 7.629,17 

05.  
St. Lorenz Süd 

AWO Schleswig-Holstein 

Kita Willy Brandt: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Krippengruppe von 
6 Std. auf 8,1 Std. 27.099,00 11.291,25 
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Stadtteil 

 
Maßnahme Lfd. 

Förderung 

pro Jahr  

Haushalts-

wirksam 

2015 

05.  
St. Lorenz Süd 

Hansestadt Lübeck 

Kita Roter Löwe: 
Umwandlung der Krippengruppe (10 Plätze 8,1 Std.) in  
eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar ( 5+10 Plät-
ze, 8,1 Std.)  6.352,00 2.646,67 

06.  
St. Lorenz Nord 

Hansestadt Lübeck 

Kita Kerckringstraße: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe 6 Std. 
auf  8,1 Std. 18.310,00 7.629,17 

06.  
St. Lorenz Nord 

Kinderwege gGmbH 

Kita Beruf und Kind: 

Bei Umsetzung des Konzeptes „Ganztag an Schule“  an den 
Grundschulen Schönböcken und Groß Steinrade 
Umwandlung des Hortes (15 Plätze) und der Krippenkleinst-
gruppe (5 Plätze, 8,1 Std.) in eine altersgemischte Gruppe 
Krippe / Elementar (5+10 Plätze, 8,1 Std.),  
Umsetzung frühestens Januar 2016 -6.540,00 -2.725,00 

06.  
St. Lorenz Nord 

Hansestadt Lübeck 

Kita  Klappenstraße: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe 5 Std. 
auf  8,1 Std. 18.310,00 7.629,17 

06.  
St. Lorenz Nord 

Deutscher Kinderschutzbund 

Kinderhaus Blauer Elefant: 

Bei Umsetzung des Konzeptes „Ganztag an Schule“  an der 
Schule Falkenfeld Schließung des Hortes (15 Plätze) -52.449,00 -21.853,75 

06.  
St. Lorenz Nord 

Kitawerk der Gemeindediakonie 

Kita Bodelschwingh: 

Erweiterung der Betreuungszeit einer Elementargruppe 
5 Std. auf  8,1 Std. 18.310,00 7.629,17 

07. 
St. Gertrud 

Kitawerk der Gemeindediakonie 
Kita Janusz Korczak: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Krippengruppe von 
6 Std. auf 8,1 Std. 27.099,00 11.291,25 

07. 
St. Gertrud 

Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist 
Kita St. Konrad: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Elementargruppe 
6 Std. auf  8,1 Std. 18.310,00 7.629,17 

07. 
St. Gertrud 

Kinderwege gGmbH 

Kita Helene Bresslau: 

Befristete Umwandlung der Krippengruppe (10 Plätze 8,1 
Std.) in eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar 
( 5+10 Plätze, 8,1 Std.)  bis Ende des Kitajahres 2017/18 -6.352,00 -2.646,67 

07. 
St. Gertrud 

Freie Schule e. V. 

Kita an der Schule Lauerholz: 

befristete Einrichtung einer Elementargruppe bis zum Ende 
des Kitajahres 2016/17 (20 Plätze, 6 Std.)  52.315,00 21.797,92 

09.  
Kücknitz 

AWO Schleswig-Holstein 

Familienzentrum / Kita Redderkoppel: 

Erweiterung der Betreuungszeit der Krippe 6 Std. auf  8,1 Std. 
18.310,00 7.629,17 

09.  
Kücknitz 

AWO Schleswig-Holstein 

Kita Schatzinsel: 
Erweiterung der Betreuungszeit der altersgemischten Gruppe 
Krippe / Elementar von 5 Std. auf  8,1 Std. 37.571,00 15.654,58 

10.  
Travemünde 

Kita Kinderspielkreis Travemünde e. V.  

Erweiterung der Betreuungszeit der altersgemischten Gruppe 
Krippe / Elementar von 6 Std. auf  8,1 Std. 

25.451,00 10.604,58 
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Stadtteil 

 
Maßnahme Lfd. 

Förderung 

pro Jahr  

Haushalts-

wirksam 

2015 

10.  
Travemünde 

Kinderwege gGmbH 
Kita Kinderstube Travemünde: 
Umwandlung der Elementargruppe (20 Plätze, 6 Std.) in  
eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar ( 5+10 Plät-
ze, 8,1 Std.)  45.854,00 19.105,83 

Summe       kurzfristige Maßnahmen 2014/15 - 412.779,00 - 479.977,24 

* umgesteuerte Hortmittel insgesamt 111.438,00 46.432,50 

 
 
 

mittelfristige Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2016/17 
 
Stadtteil 

 
Maßnahme Lfd. Förde-

rung pro 

Jahr  

Haushalts-

wirksam 

2016 

01. 
Innenstadt 

Hansestadt Lübeck 
Kita  Idun: 
Umwandlung der Hortgruppe (15 Plätze) in eine Elementar-
gruppe (20 Plätze, 8,1 Std.) 
 18.176,00 7.573,33 

02. 
St. Jürgen 

Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Lübeck 
Kita Gewerbezwerge: 

Einrichtung einer Elementargruppe 2016/17 (20 Plätze, 6 Std.)  
 52.315,00 21.797,92 

Summe       mittelfristige Maßnahmen 2016/17   
   
* umgesteuerte Hortmittel insgesamt 18.176,00 7.573,33 

 
 
 
Mittel- bis langfristige Ziele  
 

Stadtteil 
 

Maßnahme Kosten  

Stadt insgesamt Zur Absicherung des Rechtsanspruches für Kinder unter drei 
Jahren (Kinderförderungsgesetz) wird die stadtweit durch-
schnittliche Versorgung bis zu einer Versorgungsquote von 
50% (Berechnungsgrundlage 3 Jahrgänge) bedarfsgerecht 
ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmäßig überprüft. 
 

noch zu ermitteln, wenn 
inhaltlich konkretisiert 
 

Stadt insgesamt Zur Absicherung des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz 
für Kinder im Kindergartenalter nach § 24 SGB VIII wird die 
stadtweit durchschnittliche Versorgung bis zu einer Versor-
gungsquote von 90% (Berechnungsgrundlage 3,5 Jahrgänge) 
bedarfsgerecht ausgebaut. Die Nachfrage wird regelmäßig 
überprüft. 
 

noch zu ermitteln, wenn 
inhaltlich konkretisiert 
 

 

Stadt insgesamt Die Schulkindbetreuung wird durch Ganztagsangebote an 
Schulen bedarfsgerecht ausgebaut. Die Horte der Kinderta-
gesstätten sollen mittelfristig auslaufen.  
 

noch zu ermitteln, wenn 
inhaltlich konkretisiert 

 

 

8 von 25 in Zusammenstellung



9 von 25 in Zusammenstellung



10 von 25 in Zusammenstellung



11 von 25 in Zusammenstellung



12 von 25 in Zusammenstellung



13 von 25 in Zusammenstellung



14 von 25 in Zusammenstellung



15 von 25 in Zusammenstellung



16 von 25 in Zusammenstellung



17 von 25 in Zusammenstellung



18 von 25 in Zusammenstellung



19 von 25 in Zusammenstellung



20 von 25 in Zusammenstellung



21 von 25 in Zusammenstellung



22 von 25 in Zusammenstellung



23 von 25 in Zusammenstellung



24 von 25 in Zusammenstellung



25 von 25 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Begründung Kitabedarfsplanung  2015
	Anlage  2 Tabellenanhang
	Anlage  3 Anlage 1
	Anlage  4 Anlage 2

